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  Amtliche Bekanntmachungen 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

12/2021 (22.02.2021) 

 

 

Zweite Satzung zur Änderung der Verwal-
tungs- und Benutzungsordnung des Insti-
tuts für Allgemeine Sonderpädagogik der 
Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg  
vom 22. Februar 2021 

Aufgrund von § 8 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen 
und Berufsakademien in Baden-Württemberg (Landeshoch-
schulgesetz – LHG) in der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1) hat der Senat der Pädagogischen Hochschule Ludwigs-
burg am 11.02.2021 folgende Änderungssatzung der Verwal-
tungs- und Benutzungsordnung beschlossen. 

Artikel 1 

 

Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für 
Allgemeine Sonderpädagogik der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg vom 2. Februar 2009 wird wie folgt ge-
ändert: 

 

1. § 2 Gliederung Abs. 1 wird wie folgt geändert. 

§ 2  Gliederung 

(1) Das Institut gliedert sich in folgende Bereiche: 

1. Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung, 

2. Soziologie der Behinderung und sozialer Benachteili-
gung, 

3. Sonderpädagogische Psychologie/ Interdisziplinäre 
Frühförderung, 

4. Sonderpädagogische Erwachsenen- und Berufsbildung 
Soziale Arbeit in sonderpädagogischen Handlungsfel-
dern, 

5. Sportpädagogik in sonderpädagogischen Arbeitsfel-
dern Psychomotorik und Bewegungspädagogik, 

6. Kulturarbeit in sonderpädagogischen Handlungsfeldern 
Arbeitsfeldern/Sonderpädagogische Rhythmik/Musik, 

7. Werken/Technik/Gestalten in sonderpädagogischen Ar-
beitsfeldern. 

(2) Dem Institut ist die Mediensammlung für Bewegung, 
Theater, Musik und Kunst als Betriebseinheit der Fakul-
tät zugeordnet. 

1. Die Fakultät bestimmt für diese Betriebseinheit den An-
teil der jährlich zugewiesenen Haushaltsmittel für die 
Beschaffungen, für studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte und für Investitionen. 

2. Die Betriebseinheit hat eine/einen auf Vorschlag der In-
stitutsleitern/des Institutsleiters auf jeweils vier Jahre 
vom Fakultätsrat gewählte Leiterin/ 
gewählten Leiter. Sie/Er ist für die Bewirtschaftung der 
zugewiesenen Mittel verantwortlich. Die Wartung und 
Pflege sowie die Ausleihe der nach Sachgebieten auf-
geteilten Pools (1. Geräte für Psychomotorik und Sport, 
2. Theater- und Lichtanlage, 3. Musikanlage und 4. In-
strumente incl. Schallarchiv) werden von den Fachver-
treterinnen/Fachvertretern für Sportpädagogik (Pool 1) 
bzw. für Kulturarbeit (Pool 2 bis 4) übernommen. 

 

Artikel 2 

Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 

 

Ludwigsburg, den 22. Februar 2021 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Fix 

Rektor 

 


